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Trassenpreissysteme der DB Netz AG weiterhin rechtswidrig – 

Verbotene Quersubventionierung durch Preisvergünstigungen 

 

Mit Urteil vom 21.08.2008 – 91 O 95/06 Kart – hat das LG Berlin eine Klage der DB 

Netz AG gegen eine Güterbahn abgewiesen und der Widerklage teilweise stattgege-

ben. Die DB Netz AG hatte u. a. einbehaltene Trassenkosten nach dem TPS 01 eingek-

lagt. Die Wettbewerbsbahn forderte insbesondere Zuschläge für Sondertrassen zu-

rück. 

 

Das Landgericht Berlin wies die Klage der DB Netz AG mit der Begründung ab, das 

Trassenpreissystem sei aufgrund der Vergünstigung für die sog. Zubringertrassen un-

billig und deshalb unverbindlich. Es verstoße gegen das eisenbahnrechtliche Verbot 

einer Quersubventionierung. Die Wettbewerbsbahn könne zudem die Zuschläge für 

Sondertrassen zurückverlangen. Ohne Nachweis eines Mehraufwandes seien Zuschlä-

ge unzulässig. 

 

Rechtsanwalt Dr. Uhlenhut: „Die DB Netz AG ist wieder ertappt worden. Den Eisen-

bahnunternehmen ist zu empfehlen, Rechnungen zu kürzen bzw. allenfalls unter Vor-

behalt zu zahlen und Rückforderungen gelten zu machen.“ 
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